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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1999

Norm

ABGB §364c B1

ABGB §364c D3

EheG §82 Abs1 Z1

Rechtssatz

Unterliegt eine Liegenschaft zufolge ihrer Einbringung in die Ehe durch den Ehemann nicht der Aufteilung, dann

unterliegen auch die während der Ehe der Ehefrau daran eingeräumten bücherlichen Rechte eines

Veräußerungsverbots und Belastungsverbots sowie eines Wohnrechts nicht der Aufteilung.

Entscheidungstexte

2 Ob 290/98f

Entscheidungstext OGH 10.12.1999 2 Ob 290/98f

2 Ob 25/10f

Entscheidungstext OGH 22.12.2010 2 Ob 25/10f

Auch; Beisatz: Nur wenn die Liegenschaft zur Gänze der Aufteilung entzogen ist, muss das Erlöschen der, durch

die wechselseitigen Verbote begründeten Rechte allenfalls im streitigen Verfahren durchgesetzt werden. (T1);
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